
STADT LAHR

Bebauungsplan KLEINFELDELE - Stadtteil Hugsweier 
1. Änderung und Ergänzung

Begründung

Im Jahre 1958 hat die Gemeinde Hugsweier für das im Über- 
sichtslageplan umgrenzte Gebiet zwischen Heerstraße,
Kleinfeldeieweg, Unterer Hauptstraße und Mühlweg einen Be­
bauungsplan unter der Bezeichnung KLEINFELDELE aufgestellt, 
der am 10.10.1958 rechtsverbindlich geworden ist. Mit Aus­
nahme des auf der Südseite des Mühlwegs gelegenen Bereiches, 
der in diesem Bebauungsplan nicht als Bauland ausgewiesen 
wurde, ist das Plangebiet inzwischen erschlossen und nahezu 
vollständig bebaut.
Nach dem zur Zeit vorliegenden Entwurf des neuen Flächen­
nutzungsplanes für das Gesamtgebiet der Stadt Lahr - ein 
Flächennutzungsplan für den Bereich des Stadtteils Hugsweier 
bestand bisher nicht - ist eine beiderseitige Bebauung des 
Mühlweges vorgesehen. Da für diese zusätzliche Bebauung 
ein nachweislicher Bedarf vorliegt, ist es erforderlich, den 
bestehenden Bebauungsplan entsprechend zu ändern bzw. zu 
ergänzen. Dabei wird der als"Reines Wohngebiet"durch Einzel- 
und Doppelhäuser gekennzeichnete Charakter des bisher be­
bauten Plangebietes für den Ergänzungs- und Erweiterungsbe­
reich übernommen, 3Üdlich des Mühlweges unter Berücksichtigung 
der dort vorhandenen Grundstückseinteilung in Form von 2-ge- 
schossigen Doppelhäusern, auf der Nordseite als Abschluß gegen 
den Außenbereich mit einer 1-geschossigen Einzelhausbebauung, 
jeweils mit entsprechender Festsetzung von Art und Maß der 
baulichen Nutzung.
Der mit der Planergänzung zugleich erfaßte Teilbereich an der 
Heerstraße südlich der Einmündung des Mühlwegs ist dem an­
schließenden -^-Ithausbei eich zugeordnet und wird deshalb als 
"Dorfgebiet"im Sinne der Baunutzungsverordnung ausgewiesen.
In die Planänderung mit einbezogen ist auch das Grundstück der 
bestehenden kath. Kirche an der Unteren Hauptstraße, das 
nach den bisherigen Festsetzungen als V/ohnbaufläche bestimmt 
war.

Zur Erschließung des Änderungs- und Ergänzungsbereiches ist 
der bestehende Mühlweg ortsstraßenmäßig auszubauen und dabei 
im östlichen Teil in gerader Linienführung neu zu trassieren, 
um über die Heerstraße hinweg zum Gebiet ALMFNWEG-WOLFSGARTEN
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eine Verbindung mit der geplanten Verlängerung der Straße 
"Im Schulgarten" herzustellen und auf diese Weise einen 
künftig durchgehenden Straßenzug im Sinne einer Sammelstraße 
mit späterem Anschluß an die im Entwurf des Plächennutzungs­
planes vorgesehene westliche Ortsumgehungsstraße zu ermög­
lichen (siehe Übersichtslageplan).
Für die Wasserversorgung (einschl. für den Brandfall) sowie 
die Stromversorgung des Neubaugebietes ist das jeweils be­
stehende örtliche Leitungsnetz in Form von Ringleitungen 
entsprechend zu erweitern, stromseitig unter Anordnung einer 
zusätzlichen TransformatorenStation.
Gasversorgung für den Stadtteil Hugsweier besteht nicht und 
ist auch nicht vorgesehen.
Die Entwässerung erfolgt getrennt nach Schmutz- und Regenwasser 
im Zuge des Mühlweges nach Westen zur Unteren Hauptstraße in 
die dort bestehenden Kanäle mit Ableitung zur vorhandenen Klär­
anlage bzw. zur offenen Vorflut (Grabensystem).

Die überschlägig ermittelten Kosten, welche der Stadt 
durch die geplanten Maßnahmen voraussichtlich entstehen, be­
tragen (ohne Berücksichtigung von Erschließungsbeiträgen):

Öffentliche Verkehrsflächen:
Grunderwerb einschließlich Vermessung 
Baukosten einschließlich Vermessung

Wasserversorgung
Stromversorgung
Entwässerung

DM 27.000,— 
DM 154.000,—
DM 65.000,—
DM 190.000,—
DM 140.000,—

Der Bebauungsplan soll die Grundlage für die Umlegung, Grenz­
regelung, Erschließung und Festlegung des besonderen Vorkaufs­
rechts für unbebaute Grundstücke bilden, sov/eit diese Maßnahmen 
in seinem Vollzug erforderlich werden.
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